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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §914;

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Entschluss einer Partei, sich im Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde vertreten zu lassen, erlangt erst durch die

Erklärung gegenüber der Behörde Bedeutung. Für welche Angelegenheiten der Gewalthaber benannt worden ist, ist

der betre:enden Parteienerklärung, jedoch nicht der Vollmachtsurkunde, zu entnehmen (Hinweis E 16. November

2001, 97/18/0160).
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